
Fischerprüfung & Fischereischein auf Lebenszeit
Prüfung ab 12 Jahren – Alleine angeln ab 14 Jahren 
(Stand: März 2025)

 

Ab dem 12. Lebensjahr können Kinder und Jugendliche in Bayern  

die Staatliche Fischerprüfung ablegen und ab dem

 14. Lebensjahr den Fischereischein auf Lebenszeit erwerben. 

Minderjährige ab 14 Jahre und mit bestandener Fischer-
prüfung haben 3 Optionen zur Auswahl
1. Sie angeln im Zuge einer Heranführung ohne Erlaubnisschein in 

Begleitung eines erwachsenen Fischereischeininhabers und dürfen 

somit die erlaubte Rutenanzahl der Aufsicht nutzen. Diese benötigt 

einen gültigen Erlaubnisschein für das Gewässer. 

Diese Option ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. 

2. Sie angeln mit einem eigenen Erlaubnisschein und in Begleitung eines erwachse-

nen Fischereischeininhabers. Somit dürfen sie selbst die vorgeschriebene Anzahl an 

Angelruten nutzen. Die Aufsicht benötigt keinen eigenen Erlaubnisschein, außer sie 

muss so eingreifen, dass sie das Angeln praktisch selbst ausführt (z.B. einen Fisch 

heranholen). Diese Option ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres möglich.

3. Sie holen sich bei ihrer Gemeinde den Fischereischein auf Lebenszeit und einen 

Erlaubnisschein für Erwachsene. In diesem Fall darf alleine und ohne Aufsicht 

geangelt werden. Diese Option ist ab Vollendung des 14. Lebensjahres möglich.

Kosten & Gültigkeitsdauer des Fischereischeins
Generell richten sich Kosten eines staatlichen Fischereischeins nach zwei Faktoren:

1. Nach der gewünschten Gültigkeitsdauer.

Die Gültigkeitsdauer kann entweder 5 Jahre betragen, oder auf Lebenszeit 

festgelegt werden. Bei Wahl einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren kann der

Fischereischein gegen eine weitere Gebühr verlängert werden. Dies kann

entweder für weitere 5 Jahre, oder auf Lebenszeit festgelegt werden.

 

2. Bei Ausstellung auf Lebenszeit: Staffelung nach Alter der beantragenden Person.

Je jünger die Person bei der Ausstellung des Fischereischeins auf Lebenszeit ist,

desto mehr Gebühr ist zu entrichten.

Die jeweils aktuellen Gebühren bitte bei der jeweiligen Behörde anfragen. 
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